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Satzung über die Nutzung kommunalen Vermögens 
der Gemeinde Berkenbrück

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der derzeit geltenden Fassung und 
den §§ 4 u. 6 des Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg vom 31. März 
2004 (GVBl. I S.174) in der derzeit geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung 
Berkenbrück in ihrer Sitzung am 10.03.2010 folgende Satzung über die Nutzung der 
kommunalen Einrichtungen beschlossen.

§ 1
Gebührenpflicht und Gebührentarif

(1)  Für die Benutzung des kommunalen Vermögens der Gemeinde Berkenbrück werden 
entsprechend dieser Satzung Gebühren erhoben.

(2)  Die Erhebung von Gebühren auf der Grundlage anderer Satzungen bzw.  Vorschriften 
werden von den folgenden Festlegungen nicht berührt.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist, wer kommunales Vermögen der Gemeinde Berkenbrück benutzt 
oder in Anspruch nimmt.  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Nutzungsvereinbarung

(1)  Für die Benutzung des kommunalen Vermögens ist eine Nutzungsvereinbarung abzu-
schließen (Anlage 1).

(2)  Die Nutzungsvereinbarung wird zwischen dem Nutzer und einem von der Gemeinde 
Berkenbrück Beauftragten geschlossen.

(3)  In der Nutzungsvereinbarung ist die Nutzungsgebühr lt.  Satzung festzusetzen.

§ 4
Fälligkeit und Zahlung

(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn der Benutzung oder der Inanspruchnahme 
der Leistung, sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist.

(2)  Die Gebühr ist grundsätzlich im voraus zu zahlen.  Auf Antrag kann das Amt I des Amtes 
Odervorland im Einzelfall nachträgliche Zahlungen gestatten.

(3)  Kann nicht sofort festgestellt werden in welchem Umfang die Gebühr zu entrichten ist, 
so tritt die Fälligkeit mit der Zustellung der Gebührenforderung ein.

(4)  Die Gebühr ist an die Amtskasse oder auf das Konto des Amtes Odervorland zu zahlen.

(5)  Für die Entrichtung der Gebühr wird eine Empfangsbestätigung erteilt (Quittung).

(6)  Bei Zahlungsverzug können die für Gebühr zulässigen Zuschläge erhoben werden.

§ 5
Gebührenberechnung

Die Gebühr wird als Tagesgebühr erhoben.

§ 6
Ausgeschlossene Ansprüche

Der Gebührenpflichtige kann gegen die Gebührenforderung gegenüber der Gemeinde 
Berkenbrück bzw. dem Amt Odervorland keine Gegenforderungen aufrechnen.

§ 7
Gebührentarif

Gegenstand Ausleihe    Gebühr in €/Tag
Biertischgarnitur (1 Tisch + 2 Bänke)   5,00
Tisch      3,00
Bank      1,00
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§ 8
Schlussbestimmungen

Die Gebührensatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt für das Amt Odervorland in Kraft. 

Briesen (M), den 11.03.2010

gez. Stumm
Amtsdirektor    

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung der Gemeinde Berkenbrück wird im Amts-
blatt für das Amt Odervorland bekannt gemacht. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Verlegung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Kommunalverfassung gegen die 
vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Dies gilt nicht, wenn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b)  die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden ist,
c)  der Amtsdirektor den Beschluss der Gemeindevertretung vorher 

beanstandet hat oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde 

vorher gerügt und dabei
e)  die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden 

ist, die den Mangel ergibt.

Briesen, den 15.03.2010

gez. Stumm
Amtsdirektor

Anlage 1

NUTZUNGSVEREINBARUNG

zur Nutzung von Biertischgarnituren, Tische und Stühle der Gemeinde Berkenbrück

1. Eigentümer:    Gemeinde Berkenbrück, vertreten durch das Amt Odervorland bzw. durch den ehrenamtlichen Bürgermeister.

2. Nutzer:  (Name, Anschrift, Telefon)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Gegenstand:   • Biertischgarnitur  ........ Stück

    • Tisch                        ........  Stück

    • Stuhl                       ........  Stück

4. Zeitraum:     Die Nutzung wird vereinbart am ...................

5. Nutzungsentgelt:  
Das Nutzungsentgelt für den vereinbarten Nutzungsgegenstand beträgt .............................€.

6. Zahlungsverpflichtung:  
Das Nutzungsentgelt ist innerhalb von 10 Tagen nach Vertragsabschluss bis zum ................................................ an die Amtskasse oder auf fol-
gendes Konto einzuzahlen:

Kontoinhaber:  Amt Odervorland    • Zahlungsgrund: 05/360/150
  Sparkasse Oder-Spree
  Konto-Nr.      330 303 88 63
  BLZ:                1705 5050
     

Leihgebühr ................. , Name des Nutzers, Datum der Nutzung

Für Schäden im Rahmen der Nutzungsvereinbarung haftet der Nutzer. 

Gemeinde Berkenbrück, den ..........................

.......................................................................     ................................................
Eigentümer  bzw. Beauftragter der Gemeinde    Nutzer    
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November,  2009

Dienstanweisung 
zur Atemschutztechnik im Amt OVL

Durch den Amtsdirektor Herrn Stumm und den Amtswehrführer 
Herrn Binsker wird zum Umgang mit Atemschutz gemäß Feuer-
wehrdienstvorschrift 7 folgendes festgelegt:
Atemschutzgerätewart des Amtes
und Ansprechpartner für Atemschutztechnik
Marcel Erben Tel:        01629748761
  E-Mail: m_erben@web.de

und Vertreter
Carsten Witkowski Tel: 033634/5027
   01754505241

1.  Die Atemschutztechnik unterliegt regelmäßigen Prüffristen. ver-
antwortlich: M. Erben

2.  Jede Wehr mit Atemschutztechnik, hat einen Atemschutzver-
antwortlichen für die Wehr festzulegen und Marcel Erben mit-
zuteilen.

3. Termin: 15.12.2009 :verantwortlich Ortswehrführer
4.  Terminvereinbarung zum Tausch und zur Prüfung von Atem-

schutztechnik und Masken. 
    verantwortlich M. Erben und Ortswehrführer in Absprache
Bei Gebrauch von Atemschutztechnik nach einem Einsatz, einer 
Übung oder ähnlichem immer zuerst Kontaktaufnahme mit M. Erben 
oder seinem Vertreter. Über ihn wird der Tausch bzw. die Prüfung 
der eingesetzten Geräte und Masken organisiert.
Der Einsatz des GW- Atemschutz erfolgt wie besprochen und wie 
bereits mehrfach erfolgreich praktiziert.
Verantwortlich für den Atemschutz und die Atemschutzgeräteträger 
ist der amtierende Ortswehrführer der jeweiligen Ortswehr. Er hat 
eine Dokumentationsverpflichtung und ist gegenüber dem Atem-
schutzverantwortlichem des Amtes, dem Träger des Brandschutzes 
und der Amtswehrführung zur Rechenschaft verpflichtet.
Anforderungen an Atemschutzgeräteträger!
(siehe Arbeitsblatt „Hinweise zum Umgang mit Atemschutzgeräten“ 
und „Einsatzkurzprüfung von Atemschutzgeräten“ und FwDV 7 
Atemschutz)
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben
2.  gültige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach dem 

Grundsatz G. 26.3
3.  Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger als Kreisausbildung 

erfolgreich absolviert
4.  Regelmäßig 1x jährlich Ausbildung in der Atemschutzübungsan-

lage und Teilnahme an einer Übung unter reellen Bedingungen 
oder Atemschutzgeräteträger bei einem Einsatz

5.  Dokumentation zu den Atemschutzgeräteträgern führen! Aufgabe 
des Ortswehrführers!

Fehlt nur ein Punkt darf der Feuerwehrkamerad nicht zum Einsatz 
mit Atemschutztechnik kommen!
Die Arbeitsblätter „Hinweise zum Umgang mit Atemschutzgeräten“ 
und „Einsatzkurzprüfung von Atemschutzgeräten“ sind Bestand-
teil. dieser Dienstanweisung und werden an die Ortswehrführer 
übergeben.

Briesen, den 27.11.2009 

gez. Peter Binsker   gez. Peter Stumm
Amtswehrführer   Amtsdirektor

Einsatzkurzprüfung von Atemschutzgeräten
(Pressluftatmer / Normaldruck/

zwei Flaschen / 200bar)

Wann?
• vor jedem Einsatz
•  nach jedem Wechsel der Atemluftflaschen bzw. Lungenauto-

maten
Wer?
•  nur durch ausgebildete Atemschutzgeräteträger oder Atemschutz-

gerätewart
Wie?
• Sichtprüfung
   - keine sichtbaren Beschädigungen
   -  fester Sitz der Flaschen und der Verschraubungen, sowie des 

Flachenspannbandes
  - weit gestellte Bebänderung

• Flaschenfülldruck prüfen
   - Staubschutzkappe vom Lungenautomaten entfernen
   -  erstes Flaschenventil öffnen und wieder schließen, Druck am 

Manometer ablesen (mind. 180bar)
  - Druck entlasten (Spülknopf am Lungenautomaten drücken)
  -  zweites Flaschenventil öffnen, Druck am Manometer ablesen 

(mind. 180bar)

• Dichtprüfung
   -  beide Flaschenventile vollständig öffnen und wieder schließen
   - Druck ablesen (mind. 180bar)
   -  Druck darf innerhalb einer Minute um max. 10bar am Manometer 

abfallen

• Warneinrichtung prüfen
   -  Spülknopf am Lungenautomaten vorsichtig betätigen und Druck 

langsam ablassen
   -  Warneinrichtung muss zwischen 60bar und 50bar ansprechen
   - anschließend Druck vollständig entlasten

•  ggf. Staubschutzkappe auf den Lungenautomaten stecken bzw. 
schrauben

Treten bei der Prüfung keine Mängel auf und werden alle An-
forderungen erfüllt, so ist das Atemschutzgerät einsatzbereit 
und kann verwendet werden.
Andernfalls ist das Gerät nicht einsatzbereit und muss der Benut-
zung entzogen werden. Es ist einer sachkundigen Person zu über-
geben.

Hinweise zum Umgang mit Atemschutzgeräten

Als Atemschutzgeräteträger einsetzbar ist, wer
•  über eine gültige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach 

G26.3 verfügt,
•  ausgebildeter Atemschutzgeräteträger nach FwDV 2 ist,
•  jährlich eine Atemschutzübungsanlage (Kriechstrecke) erfolgreich 

absolviert hat,
• jährlich eine Einsatzübung oder einen Einsatz in einer taktischen 
Einheit unter Atemschutz absolviert hat und

•  zum Zeitpunkt des Einsatzes gesund und körperlich fit ist (kein 
Alkohol, Drogen usw.)

Die Benutzung und Handhabung (auch Flaschenwechsel) von 
Atemschutzgeräten ist nur durch ausgebildete Atemschutzge-
räteträger zulässig.
Atemschutzgeräte (Pressluftatmer und Vollmaske) werden vor 
Gebrauch durch den Geräteträger kontrolliert (Maskendichtprü-
fung, Einsatzkurzprüfung).
Vollmasken, Pressluftatmer und Lungenautomaten sind nach 
jedem Gebrauch einem Atemschutzgerätewart zuzuführen.
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Gemäß § 17 Abs. 2 des Gesetzes über das Geoinformations- und amt-
liche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Geoinformations- und Vermessungsgesetz - BbgGeoVermG) Artikel 
1 aus dem Gesetz zur Strukturreform des amtlichen Vermessungs-
wesens vom 27. Mai 2009 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. Juni 2009 (GVBl. I/08, S. 166) wird das Ergebnis der Fortführung 
oder Berichtigung des Liegenschaftskatasters den Beteiligten durch 
Offenlegung bekannt gegeben.

Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen des 
Kataster- und Vermessungsamtes Oder-Spree  
Spreeinsel 1, 15848 Beeskow
in der Zeit vom 12.04.2010 bis einschließlich 12.05.2010 zu den 
Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag 
09.00 Uhr  bis  12.00 Uhr und 13.00 Uhr  bis  18.00 Uhr  
oder nach terminlicher Absprache.

Öffentliche Bekanntmachung
In der Gemeinde Briesen, Gemarkung Biegen wurde die Liegen-
schaftskarte der Flur 1, 3 und 5 teilweise erneuert. Die geometrische 

Genauigkeit der Flurkarte wurde durch die Einarbeitung des vorhan-
denen Vermessungszahlenwerkes verbessert.

Hinweise über Einwendungen gegen die Erneuerung der Liegen-
schaftskarte:
Gegen das Ergebnis können innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei o.g. Stelle 
erhoben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Widersprüche gegen die Neueinrichtung der Liegenschaftskarte 
können innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei o.g. Stelle eingelegt werden.

Bekanntmachung
der Gemeinde  Jacobsdorf über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
1. Änderung des  Flächennutzungsplanes  Jacobsdorf gemäß § 3 (2) BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf hat auf ihrer Sit-
zung am 04.03.2010 den Entwurf zur 1. Änderung des FNP Jacobsdorf 
(Stand: März 2010) und die dazugehörige Begründung gebilligt und 
zur Auslegung bestimmt.
Wesentliche Änderung dieses Entwurfes zum Vorentwurf ist die 
Verkleinerung des Plangebietes  und die Änderung der Bezeichnung 
der Sondergebietsfläche von Sondergebiet „Erneuerbare Energien“ 
zum Sondergebiet „Biogas“. 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 80, 129, 130 und 341 (teilweise) 
in der Flur 2, Gemarkung Pillgram. Es befindet sich südwestlich der 
Ortslage Pillgram (sh. Kartenausschnitt)

Der Entwurf der 1. Änderung und die Begründung einschließlich Um-
weltbericht sowie folgende umweltbezogene  Stellungnahmen: 

•  Amt für Kreisentwicklung, Umwelt und Bauwesen vom  23.11.09
• Autobahn Tank und Rast GmbH vom 09.02.2010
•  Landesbetrieb Straßenwesen, Niederlassung Autobahn v. 

15.1.2010

liegen einen Monat lang und zwar vom 

08.04.2010 bis 07.05.2010
zu folgenden Zeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag:  
  9.00 bis 13.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr        
 Freitag:  9.00 bis 12.00 Uhr
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im Amt Odervorland, Bahnhofstraße 4, Bauamt, Zimmer 15 und 
Treppenflur Obergeschoss zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Stellungnahmen zum  Entwurf können bis einschließlich 07.05.2010 
mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift  abgegeben werden. 
Verspätet abgegebene Stellungsnahmen können bei der Beschluss-
fassung über die 1. Änderung des FNP  gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben und ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 

Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

 Briesen, den  10.03.2010
 

gez. Stumm
Amtsdirektor    
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Bekanntmachung
der Gemeinde Jacobsdorf über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (1) 

BauGB des Vorentwurfes Bebauungsplan (BP) „Biogasanlage„ im OT Pillgram

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf hat auf ihrer 
Sitzung am 04.03.2010 die Einleitung des Aufstellungsverfahrens des 
Bebauungsplanes „Biogasanlage” im Ortsteil (OT) Pillgram beschlos-
sen. Der Geltungsbereich des BP liegt südwestlich der Gemarkung 
Pillgram im Zwickel zwischen Kreisstraße K 6733 und Autobahn A12 
und betrifft die Flurstücke 80, 129, 130 und 341 ganz oder teilweise 
(sh. Kartenausschnitt).
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf hat gemäß § 14 
Abs. 2 BauGB auf ihrer Sitzung am 04.03.2010 dem Antragsteller des 
Aufstellungsverfahrens zum o. g. BP, Herrn Schock, für sein Vorhaben 
„Errichtung einer Biogasanlage” eine Ausnahmegenehmigung von 
der am 21.1.2010 beschlossenen Veränderungssperre erteilt.
Die Ausnahmegenehmigung bezieht sich auf den gesamten Gel-
tungsbereich des BP.

Ziel und Zweck der Planung
Die Zulässigkeit der Biogasanlage im Gewerbepark Jacobsdorf oder 
auf einer anderen Siedlungsfläche ist auf Grund der Größenordnung 
von 2 MW und der hierfür benötigen Silofläche nicht gegeben.
Daher soll eine Fläche im Außenbereich durch Inanspruchnahme 
von Freiraum ausnahmsweise hierfür genutzt werden. Da es sich 
nicht um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich handelt, ist 
Baurecht durch die Aufstellung eines BP zu schaffen.

Der Vorentwurf liegt vom: 08.04.2010 bis 07.05.2010

im Bauamt des Amtes Odervorland, Obergeschoss, Treppenflur und 
Zimmer 15 Bahnhofstr. 4, 15518 Briesen zu folgenden Zeiten

Montag, Mittwoch, Donnerstag  
  von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag  von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag  von 9.00 - 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Beden-
ken und Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.

Briesen, den 10.03.2010

gez. Stumm
Amtsdirektor    
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Bekanntmachung
der Gemeinde Jacobsdorf über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (1) BauGB

des  Entwurfes  zur Aufhebung des Bebauungsplanes (BP-02) 
„Wohnbebauung Bahnhofstraße“ im OT Jacobsdorf

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf hat auf ihrer 
Sitzung am 04.03.2010   den Entwurf der Begründung einschließlich 
Umweltbericht (Stand: Februar 2010) zur Aufhebung des Bebauungs-
planes „Wohngebiet Bahnhofstraße“ beschlossen.
Der aufzuhebende BP liegt an der Bahnhofstraße südwestlich des 
Ortsteils Jacobsdorf. Betroffen sind die Flurstücke 280, 281, 284 bis 
314 in der Flur 2 Gemarkung Jacobsdorf (sh. Kartenausschnitt). 
Die Begründung mit dem Umweltbericht und die Stellungnahme 
des Amtes für Kreisentwicklung und Investitionsförderung vom 
12.10.2007 werden für die Dauer eines Monats öffentlich ausge-
legt. 
 

Der  Entwurf  liegt vom:
   

08.04.2010 bis 07.05.2010

im Bauamt des Amtes Odervorland, Obergeschoss, 
Treppenflur und Zimmer 15
Bahnhofstr. 4, 15518 Briesen

zu folgenden Zeiten :

Montag/ Mittwoch/ Donnerstag  
  von  9.00 - 12.00  und  13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag  von  9.00 - 12.00  und  13.00 - 18.00 Uhr
Freitag  von  9.00 - 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Stellungnahmen zum  Entwurf können bis einschließlich 07.05.2010 
mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift  abgegeben werden. 
Verspätet abgegebene Stellungsnahmen können bei der Beschluss-
fassung über die  Aufhebung des BP  gemäß § 4a Abs. 6 BauGB un-
berücksichtigt bleiben und ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.

Briesen, den 10.03.2010
      

gez. Stumm
Amtsdirektor 



�

Bekanntmachung
der Gemeinde Briesen über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (1) BauGB

des  Vorentwurfes (Stand:  März 2010)
Bebauungsplan (BP) „Wohn- und Erholungsanlage Kersdorfer See“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Briesen hat auf ihrer 
Sitzung am 01.03.2010 die  Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Kersdorfer See“ beschlossen. Das Plangebiet befindet sich 
westlich und südwestlich des Wohnplatzes Dorismühle und 
ist hinsichtlich des Bebauungsbestandes in Teilbereich nord 
und süd eingeteilt.
Der Geltungsbereich des BP hat eine Größe von ca. 5 ha und 
umfasst in der Gemarkung Neubrück Forst, Flur 3, die Flur-
stücke 158, 159, 163/2, 163/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 170, 
176, 179, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, und 235 ganz 
oder teilweise (sh. Kartenausschnitt).  
Ziel und Zweck der Planung:   
•  Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage zur Legali-

sierung der vorhandenen Wohn- und Wochenend-/Ferien-
hausbebauung. 

•  Mit der Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung 
erhalten die Eigentümer einen Rechtsrahmen für die Zuläs-
sigkeit der baulichen und sonstigen Nutzung

•  Vermeidung struktureller Fehlentwicklung und harmonische 
Einbindung in Natur und Landschaft

Der  Vorentwurf  liegt            

vom  08.04.2010 bis 07.05.2010
im  Bauamt des Amtes Odervorland,
 Obergeschoss, Treppenflur und Zimmer 15
 Bahnhofstr. 4, 15518 Briesen

Montag/ Mittwoch/ Donnerstag 
  von  9.00 - 12.00  und  13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag  von  9.00 - 12.00  und  13.00 - 18.00 Uhr
Freitag  von  9.00 - 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Be-
denken und Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 
werden.

Briesen, den 10.03.2010

gez. Stumm 
Amtsdirektor   

Impressum:

Herausgeber:  Amt „Odervorland“
  Sitz: Briesen/Mark, Bahnhofstraße 3-4

Herstellung: Schlaubetal-Druck-Kühl OHG 
  und Verlag
  Mixdorfer Straße 1, 15299 Müllrose

Das Amtsblatt für das Amt Odervorland erscheint monatlich. 
Es liegt in der Amtsverwaltung unter o.g. Adresse im Sekretariat aus, 
und wird an Haushalte des Amtsbereiches kostenlos abgegeben.


